
 Vereinte Nationen A/RES/55/284 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint nach eingehender Abstimmung aller Sprachfassungen und redaktioneller Überarbeitung im Offiziellen 
Protokoll der Generalversammlung bzw. des Sicherheitsrats. 

 Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
28. September 2001 

Fünfundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 186 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/55/L.84/Rev.1 und Rev.1/Add.1)] 

  55/284. 2001–2010: Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in den 
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/135 vom 19. Dezember 1994 und 50/128 vom 
20. Dezember 1995 betreffend den Kampf gegen die Malaria in den Entwicklungsländern, 
insbesondere in Afrika, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats betreffend 
den Kampf gegen die Malaria und gegen Durchfallerkrankungen, insbesondere seiner 
Resolution 1998/36 vom 30. Juli 1998, 

 in dem Bewusstsein, dass es für die Länder, in denen die Malaria endemisch ist, wich-
tig und notwendig ist, geeignete Strategien zur Bekämpfung der Malaria zu beschließen, die 
eine der tödlichsten aller Tropenkrankheiten ist und die in Afrika, wo 90 Prozent aller 
Malariafälle auftreten, jährlich etwa eine Million Todesfälle verursacht, 

 Kenntnis nehmend von den von der Organisation der afrikanischen Einheit verab-
schiedeten Erklärungen und Beschlüssen über Gesundheitsfragen, insbesondere der Erklä-
rung und dem Aktionsplan über die Initiative zur Zurückdrängung der Malaria, die auf dem 
am 24. und 25. April 2000 in Abuja abgehaltenen Außerordentlichen Gipfeltreffen der 
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit verabschiedet wur-
den, sowie von dem die Umsetzung dieser Erklärung und dieses Aktionsplans betreffenden 
Beschluss AHG/Dec.155 (XXXVI), der von der Versammlung der Staats- und Regierungs-
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 10. bis 12. Juli 2000 in Lomé 
abgehaltenen sechsunddreißigsten ordentlichen Tagung verabschiedet wurde1, 

 in Anerkennung der über die Jahre hinweg von der Weltgesundheitsorganisation und 
anderen Partnern unternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung der Malaria, namentlich 
der 1998 eingegangenen Partnerschaft zur Zurückdrängung der Malaria, 

 sich dessen bewusst, dass die durch Malaria verursachten Erkrankungen und Todes-
fälle auf der ganzen Welt mit politischen Handlungsverpflichtungen und angemessenen 
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Ressourcen beseitigt werden können, wenn die Öffentlichkeit über die Malaria aufgeklärt 
und dafür sensibilisiert wird und wenn in den Ländern, in denen die Krankheit endemisch 
ist, entsprechende Gesundheitsdienste bereitgestellt werden, 

 hervorhebend, dass der internationalen Gemeinschaft eine wesentliche Rolle zu-
kommt, wenn es darum geht, den Entwicklungsländern, insbesondere den afrikanischen 
Ländern, verstärkt Unterstützung und Hilfe bei ihren Bemühungen zu gewähren, die Mala-
ria zurückzudrängen und ihre negativen Folgen abzumildern, 

 sowie unter Betonung der Bedeutung, die der Verwirklichung der Millenniums-Erklä-
rung der Vereinten Nationen2 zukommt, und in dieser Hinsicht die Selbstverpflichtung der 
Mitgliedstaaten, auf die besonderen Bedürfnisse Afrikas einzugehen, begrüßend, 

 1. erklärt den Zeitraum 2001-2010 zur Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in 
den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika; 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den fortlaufenden Bemühungen der 
Entwicklungsländer, insbesondere der afrikanischen Länder, trotz ihrer begrenzten finan-
ziellen, technischen und personellen Ressourcen die Malaria durch die Ausarbeitung von 
Plänen und Strategien auf Ebene der Länder, der Regionen und des gesamten Kontinents zu 
bekämpfen; 

 3. betont, dass die Verkündung der Dekade die afrikanischen Länder und die inter-
nationale Gemeinschaft zu weiteren Anstrengungen anspornen wird, nicht nur die Malaria 
weltweit zurückzudrängen, insbesondere in Afrika, wo sie die schwerste Belastung darstellt, 
sondern auch ihre Ausbreitung auf zuvor malariafreie Gebiete zu verhindern; 

 4. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die Organe der Vereinten Natio-
nen, die internationalen und regionalen Organisationen und die nichtstaatlichen Organisatio-
nen, in erheblichem Umfang neue und zusätzliche Mittel bereitzustellen, namentlich über 
den neuen globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose, den 
die Gruppe der acht großen Industrieländer auf ihrem vom 20. bis 22. Juli 2001 in Genua 
abgehaltenen Gipfel und der Generalsekretär zu Gunsten der Entwicklungsländer, insbeson-
dere in Afrika, eingerichtet haben, mit dem Ziel, ihnen die volle Verwirklichung des in 
Abuja verabschiedeten Aktionsplans für die Initiative zur Zurückdrängung der Malaria zu 
ermöglichen; 

 5. lobt die Weltgesundheitsorganisation und ihre Partner und fordert sie nach-
drücklich auf, die notwendige Unterstützung für ihre laufenden Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Malaria in den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, zu gewähren, 
und den afrikanischen Staaten die zur Verwirklichung ihrer Ziele erforderliche Hilfe zu 
gewähren; 

 6. fordert, dass Afrika und die internationale Gemeinschaft gemeinsame, umfas-
sende Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass bis 2005 folgende Ziele ver-
wirklicht werden: 

 a) mindestens 60 Prozent der malariagefährdeten Personen, insbesondere Schwan-
gere und Kinder unter fünf Jahren, sollen in den Genuss der am besten geeigneten 
Kombination von individuellen wie gemeinwesenorientierten Schutzmaßnahmen kommen, 
wie etwa mit Insektiziden behandelte Moskitonetze und andere leicht zugängliche und 
erschwingliche Maßnahmen, um Infektionen und Leid zu verhüten; 

                                                 
2 Siehe Resolution 55/2. 
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 b) mindestens 60 Prozent aller malariagefährdeten Schwangeren, vor allem die-
jenigen, die zum ersten Mal schwanger sind, sollen Zugang zu Chemoprophylaxe oder einer 
intermittierenden Präsumtivbehandlung erhalten; 

 c) mindestens 60 Prozent der an Malaria Erkrankten sollen innerhalb von 24 Stun-
den nach Auftreten der Symptome unverzüglichen Zugang zu korrekter, erschwinglicher 
und geeigneter Behandlung haben und in der Lage sein, sie zu nutzen; 

 7. erklärt erneut, dass sichergestellt werden muss, dass Maßnahmen zur Verringe-
rung des Risikos der Malariaübertragung, einschließlich Umweltmanagement, in die Ent-
wicklungsplanung und Entwicklungsmaßnahmen aufgenommen werden; 

 8. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit mit dem Generaldirektor 
der Weltgesundheitsorganisation, den Entwicklungsländern und den Regionalorganisatio-
nen, einschließlich der Organisation der afrikanischen Einheit, 2005 eine Evaluierung der 
zur Verwirklichung der Ziele für die Mitte der Dekade ergriffenen Maßnahmen und der 
erzielten Fortschritte, der von der internationalen Gemeinschaft bereitgestellten Mittel zur 
Verwirklichung dieser Einzelziele sowie der Gesamtziele der Dekade durchzuführen und 
der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

 9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

 111. Plenarsitzung 
 7. September 2001 

  

  


